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Ihre Montageversicherung im Überblick

Gerne orientieren wir Sie über den wesentlichen Inhalt unseres 
Versicherungsangebots

Wer�ist�der�Versicherungsträger?
AXA Versicherungen AG, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winter-
thur, (im Folgenden «AXA»), eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 
 Winterthur und Tochtergesellschaft der AXA Gruppe.

Welche�Gegenstände�können�versichert�werden?
In der Montageversicherung können folgende Gegenstände   
(AVB A 1) versichert werden:
• die in der Police aufgeführten Montageobjekte wie
• Maschinen, maschinelle und elektrische Einrichtungen, 

 technische Anlagen
• Konstruktionen aus vorfabrizierten Teilen
• eigene und fremde Montageausrüstungen, wie Hilfsmaschinen, 

Werkzeuge und Baracken
• gefährdete Sachen
• Bauleistungen, Erd- und Bauarbeiten.

Um�welche�Art�der�Versicherung�handelt�es�sich?
Bei der Montagversicherung handelt es sich um eine Schadenver-
sicherung (Projektversicherung mit einem dezidierten Beginn und 
Ende).

Welche�Gefahren�können�versichert�werden?
Es können folgende Gefahren (AVB A 2) versichert werden:
Während der Versicherungsdauer unvorhergesehene und plötzlich 
eintretende Schäden an und Verluste von versicherten Sachen, 
insbesondere als Folge von:
• Planungs- und Berechnungsfehlern, Konstruktions-, Material- 

oder Fabrikationsfehlern
• Bedienungsfehlern, Ungeschicklichkeit
• Unfällen, äusseren Einwirkungen und Fremdkörpern
• Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen
• Bodensenkung, Senkung von Gebäudeteilen
• Feuer: Brand; Rauch (plötzliche und unfallmässige Einwirkung) 

Blitzschlag; Explosion und Implosion, abstürzende und notlan-
dende Luft- und Raumfahrzeuge oder Teile davon

• Elementarereignissen: Hochwasser, Überschwemmung, Sturm, 
Hagel, Lawine, Schneedruck, Felssturz, Steinschlag, Erdrutsch 
oder Erdsenkung

• Diebstahl.

Welche�Ausschlüsse�bestehen?
Es bestehen folgende Ausschlüsse (AVB A 1) und Einschränkungen 
des Versicherungsumfangs (AVB A 4):
• Betriebs- und Hilfsstoffe, die nicht konstruktive Elemente dar-

stellen, wie Brennstoffe, Chemikalien, Filtermassen, Schmiermit-
tel, Produktionsstoffe, Kühl- und Lagergut, sowie auswechselba-
re Werkzeuge, die einem raschen Verschleiss unterworfen sind, 
wie Bohrer, Fräser, Messer, Sägeblätter und Brechwerkzeuge

• Elektronische Daten
• Schäden durch normale Witterungseinflüsse und tauendem Per-

mafrost
• Schäden, die eine unmittelbare Folge dauernder, voraussehba-

rer Einflüsse des Betriebs sind
• Schäden, die in vorzeitiger Abnützung bestehen
• Vermögensschäden, wie Leistungsmängel, Vertragsstrafen we-

gen Nichteinhaltung von Fertigstellungs- und Ablieferungsfris-
ten, sowie Schönheitsfehler, selbst wenn die Schäden die Folge 
eines ersatzpflichtigen Ereignisses sind

• Aufwendungen zur Behebung von Mängeln
• Veränderungen oder Verluste von elektronischen Daten infolge von 

Schadprogrammen (Malware wie z. B. Computerviren, Trojaner, 
Würmer usw.), Hackerangriffen sowie andere Cyber-Ereignissen

• Schäden und Forderungen im Zusammenhang mit Asbest
• Schäden durch Überborden oder Auslaufen aus Stauanlagen
• Schäden durch behördliche Eingriffe
• Schäden, soweit sie von kantonalen oder privaten Feuer- und 

Elementarschadenversicherern übernommen werden müssen
• Schäden, soweit sie von anderen Sachversicherern übernom-

men werden müssen
• Bei Schäden infolge kriegerischen Ereignissen, Terrorismus, 

Neutralitätsverletzungen, Revolution, Rebellion, Aufstand, 
Streik, Aussperrung, inneren Unruhen und den dagegen ergriffe-
nen Massnahmen sowie bei Erdbeben, vulkanischen Eruptionen, 
Veränderungen der Atomkernstruktur oder radioaktiver Konta-
mination haftet die Gesellschaft nur, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Schaden mit diesen Ereignissen in 
keinem Zusammenhang steht.

Welches�sind�die��versicherten�Leistungen?
Die Versicherung ersetzt im Zusammenhang mit einem der oben 
genannten Risiken unvorhergesehene und plötzlich eintretende 
Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten Gegenstän-
den.
Die Entschädigung berechnet sich aufgrund der entstehenden Kos-
ten für die Wiederherstellung der vom Schaden betroffenen Sache 
in den Zustand unmittelbar vor dem Schadenereignis, höchstens 
jedoch die Kosten der Neuanschaffung nach Abzug eines dem Alter 
und der Abnützung des zerstörten Gegenstandes entsprechenden 
Betrags (Zeitwert). Die Entschädigung ist durch die in Antrag und 
Police aufgeführte Versicherungssumme begrenzt. 
Zudem wird von der berechneten Entschädigung der als Selbstbe-
halt vereinbarte Betrag abgezogen (AVB A 8).

Was�gilt�bezüglich�der�Prämienzahlung?
Die Prämie sowie deren Fälligkeit sind dem Antrag sowie der Police 
zu entnehmen (AVB B 4). Zur Prämie hinzu kommen die eidgenös-
sische Stempelabgabe sowie ein allfälliger Ratenzuschlag.

Welche�weiteren�Pflichten�hat�der��Versicherungsnehmer?
Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines versicherten Ereig-
nisses (AVB C 1):
• die AXA sofort zu benachrichtigen
• während und nach dem Schadenereignis für die Erhaltung und 

Rettung der versicherten Sachen und für die Minderung des 
Schadens zu sorgen und dabei allfällige Anordnungen der AXA 
zu befolgen

• Veränderungen an beschädigten Sachen, welche die Feststel-
lung der Schadenursache oder der Höhe des Schadens erschwe-
ren oder vereiteln, zu unterlassen

• seinen Entschädigungsanspruch unter Angabe von Ursache, Höhe 
und näheren Umständen des Schadens schriftlich nachzuweisen

• die vom Schadenfall betroffenen Teile der AXA zur Verfügung zu 
halten

• Diebstahlschäden der zuständigen Polizei unverzüglich anzuzeigen

Wann�muss�die�Schadenanzeige�eingereicht�werden?
Wenn etwas passiert, muss der Versicherungsnehmer oder An-
spruchsberechtigte die AXA sofort benachrichtigen.
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Wann�beginnt�und�endet�der�Versicherungsschutz�/Vertrag?�
Die Versicherung beginnt (AVB B 1) an dem in der Police vereinbar-
ten Tag, frühestens jedoch
• wenn der Transport mitversichert ist: mit dem Verladen der ver-

sicherten Sachen am Fabrikations- oder Versandort zur Beförde-
rung nach dem Versicherungsort

• wenn der Transport nicht mitversichert ist: mit dem Abladen der 
versicherten Sachen am Versicherungsort.

• Die Versicherung endet (AVB B 2) an dem in der Police vereinbar-
ten Tag, spätestens jedoch für das Montageobjekt oder Teile da-
von (je nachdem, was zuerst eintritt):

• mit dem Tag, an dem ein nach Abschluss der Montagearbeiten 
durchgeführter Probebetrieb endigt oder 

• sobald die Abnahme durch den Besteller erfolgt ist oder
• sobald vom Lieferanten die Betriebsbereitschaft erklärt wurde.
• Als Beginn des Probebetriebs gilt die erste Erprobung unter be-

stimmungsgemässen Betriebsverhältnissen.

Wie�kann�das�Widerrufsrecht�ausgeübt�werden?
Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag mit der AXA innerhalb 
von 14 Tagen nach seiner Zustimmung widerrufen. Die Frist ist ein-
gehalten, wenn der Widerruf der AXA schriftlich oder in anderer 
Textform (zum Beispiel E-Mail) mitgeteilt wird.

Der Widerruf bewirkt, dass bereits empfangene Leistungen zurück-
erstattet werden müssen.

Wie�verwendet�die�AXA�Ihre�Daten?
Die AXA verwendet Daten in Übereinstimmung mit den anwendba-
ren gesetzlichen Bestimmungen. Weitere Informationen sind unter  
AXA.ch/datenschutz zu finden.

Wichtig!
Weitergehende Informationen finden Sie im Antrag respektive in 
der Police und in den Allgemeinen Versicherungs-/Vertragsbedin-
gungen (AVB).

http://www.axa.ch/datenschutz
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A1 Gegenstand der Versicherung

A1.1  Versichert sind die in der Police aufgeführten Sachen 
und Kosten, soweit sie in der Versicherungssumme ent-
halten sind.

A1.2  Aufgrund besonderer Vereinbarung sind bis zu der in der 
Police vereinbarten Versicherungssumme nach freiem 
Ermessen  zusätzlich versichert:

A1.2.1  Aufräumungs- und Bergungskosten als Folge eines ge-
deckten Schadens

A1.2.2  Montageausrüstung
A1.2.3  gefährdete Sachen
A1.2.4  Erd- und Bauarbeiten.

A1.3 Nicht Gegenstand dieser Versicherung oder allfälliger Zu-
satzversicherungen und daher nicht versichert sind:

A1.3.1 Betriebs- und Hilfsstoffe, die nicht konstruktive Elemen-
te darstellen, wie Brennstoffe, Chemikalien, Filtermas-
sen, Schmiermittel

A1.3.2  Produktionsstoffe, Kühl- und Lagergut
A1.3.3 auswechselbare Werkzeuge, die einem raschen Ver-

schleiss unterworfen sind, wie Bohrer, Fräser, Messer, Sä-
geblätter und Brechwerkzeuge.

A1.3.4 Elektronische Daten
Diese gelten im Rahmen des Versicherungsumfangs der 
Police, der vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen (AVB) und allfälligen Zusatzbedingungen (ZB) resp. 
Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) nicht als Sachen.

A2 Versicherte Gefahren

A2.1  Versichert sind anlässlich von Montagetätigkeiten unvor-
hergesehen und plötzlich während der Versicherungs-
dauer eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen 
von versicherten Sachen, beispielsweise als Folge von:
• Planungs- und Berechnungsfehlern, Konstruktions-, 

Material- oder Fabrikationsfehlern
• Bedienungsfehlern, Ungeschicklichkeit
• Unfällen, äusseren Einwirkungen und Fremdkörpern 
• Transporte innerhalb des Versicherungsortes
• Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrich-

tungen
• Bodensenkungen, Senkungen von Gebäudeteilen.

A2.2  Aufgrund besonderer Vereinbarung sind zusätzlich versi-
chert:

A2.2.1 Feuer- und Elementarereignisse
A2.2.2 Diebstahl
A2.2.3  Transporte ausserhalb des Versicherungsortes.

Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)

Teil A
Versicherungsumfang

A3 Versicherte Interessen 

A3.1 Versichert sind:
A3.1.1 Beschädigungen oder Zerstörungen, die zu Lasten der an 

der Montage beteiligten Unternehmer und deren Subun-
ternehmer gehen, soweit deren Lieferungen und Leistun-
gen in der Versicherungssumme enthalten sind. 

A3.1.2 die Interessen des Bestellers, sofern sich dessen Ge-
schäftssitz (juristische Person oder Personengesellschaf-
ten) oder Wohnsitz (natürliche Person) in der Schweiz 
oder im Fürstentum Liechtenstein befindet und die von 
ihm erbrachten Lieferungen und Leistungen in der Versi-
cherungssumme enthalten sind.

A4 Einschränkung des  Versicherungsumfangs

A4.1 Nicht versichert sind, ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen: 

A4.1.1  Schäden durch normale Witterungseinflüsse, mit denen 
nach der Jahreszeit und den örtlichen Verhältnissen ge-
rechnet werden muss.
Hingegen sind Schäden infolge von aussergewöhnlichen 
Witterungseinflüssen versichert, sofern die Versicherten 
im Vorfeld geeignete und zumutbare Massnahmen zur 
Abwehr der Witterungseinflüsse ergriffen haben.
Stellt sich im Schadenfall heraus, dass die Versicherten im 
Vorfeld auf die geforderten Massnahmen zur Abwehr der 
Witterungseinflüsse verzichteten, entfällt die Deckung.
Tritt der durch den Witterungseinfluss verursachte Scha-
den indessen als Folge eines versicherten Montageun-
falls ein oder können die Versicherten nachweisen, dass 
er auf die Handlung eines nicht Montagebeteiligten zu-
rück geht, besteht Versicherungsschutz 

A4.1.2  Schäden, die eine unmittelbare Folge dauernder, voraus-
sehbarer Einflüsse des Betriebs sind

A4.1.3  Schäden, die in vorzeitiger Abnützung bestehen, wenn 
die gewählte und richtig durchgeführte Berechnung und 
Konstruktion und/oder der gewählte fehlerfreie Werkstoff 
sich den Betriebsanforderungen nicht gewachsen zeigen

A4.1.4  Vermögensschäden, wie Leistungsmängel, Vertragsstra-
fen wegen Nichteinhaltung von Fertigstellungs- und Ablie-
ferungsfristen, sowie Schönheitsfehler, selbst wenn die 
Schäden die Folge eines ersatzpflichtigen Ereignisses sind

A4.1.5  Aufwendungen zur Behebung von Mängeln.
Führt hingegen ein Mangel zu einem unvorhergesehenen 
und plötzlich eintretenden Schaden, so leistet die AXA 
Entschädigung unter Abzug der Kosten, die auch ohne 
Schadenereignis zur Mangelbeseitigung hätten aufge-
wendet werden müssen, soweit nichts anderes verein-
bart ist

A4.1.6 Veränderungen oder Verluste von elektronischen Daten 
infolge von Schadprogrammen (Malware wie z. B. Com-
puterviren, Trojaner, Würmer usw.), Hackerangriffen so-
wie andere Cyber-Ereignissen

A4.1.7 Schäden infolge tauendem Permafrost
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A4.1.8 Schäden und Forderungen im Zusammenhang mit Asbest
A4.1.9 Schäden durch Überborden oder Auslaufen aus Stauan-

lagen mit einem Nutzinhalt über 500  000 m³
A4.1.10 Schäden durch behördliche Eingriffe
A4.1.11 Schäden, soweit sie von kantonalen oder privaten Feuer- 

und Elementarschadenversicherern übernommen wer-
den müssen bzw. müssten

A4.1.12 Schäden, soweit sie von anderen Sachversicherern über-
nommen werden müssen

A4.1.13  Schäden, die nicht auf eine Montagetätigkeit zurückzu-
führen sind. Dazu zählen insbesondere:
• Schäden bei Versuchen und Experimenten, bei denen 

die normale Beanspruchung einer versicherten Sache 
überschritten wird.

• Schäden während der Herstellung vorfabrizierter Teile 
(Fabrikationsprozess).

•  Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass vorfab-
rizierte Teile im Rahmen des Fabrikationsprozesses 
nicht geprüft wurden.

A4.2 Bei kriegerischen Ereignissen, Terrorismus, Neutralitäts-
verletzungen, Revolution, Rebellion, Aufstand, Streik, 
Aussperrung, inneren Unruhen und den dagegen ergrif-
fenen Massnahmen sowie bei Erdbeben, vulkanischen 
Eruptionen, Veränderungen der Atomkernstruktur oder 
radioaktiver Kontamination erbringt die AXA nur Leistun-
gen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Schaden mit diesen Ereignissen in keinem Zusammen-
hang steht.

A5 Versicherungssummen 

A5.1 Die in der Police vereinbarte Versicherungssumme für 
die versicherten Sachen muss dem geltenden Vertrags-
preis (einschliesslich Zoll-, Transport-, Montage- und al-
ler übrigen Nebenkosten) einer neuen, gleichen Sache 
entsprechen.

A5.2  Änderungen im Umfang oder in der Ausführung der Mon-
tage sowie weitere Umstände, welche die Versicherungs-
summe nach Abschluss des Versicherungsvertrags be-
einflussen, sind der AXA sofort schriftlich oder in einer 
anderen Form (zum Beispiel E-Mail) zu melden.

A5.3  Die Versicherungssummen für die Zusatzversicherungen 
werden – sofern nicht Vollwert vereinbart wird – nach 
freiem Ermessen vereinbart.

A5.4 Die Versicherungssummen vermindern sich nicht da-
durch, dass Entschädigungen geleistet werden; die AXA 
hat jedoch Anrecht auf eine Nachprämie.

A5.5 Für mehrwertsteuerabzugsberechtigte Betriebe wird die 
Versicherungssumme ohne MWSt bestimmt.

A6 Ersatzleistungen

A6.1 Die in der Police für die versicherten Sachen und Kosten 
vereinbarten Versicherungssummen bilden die Grenze 
der Ersatzleistung je Schadenfall.

A6.2  Die AXA ersetzt:
A6.2.1  die Kosten für die Wiederherstellung einer versicherten 

Sache in den Zustand unmittelbar vor dem Schadener-
eignis aufgrund der vorzulegenden Rechnungen, ein-
schliesslich Zoll-,Transport-, De- und Remontage- sowie 
aller übrigen in der Versicherungssumme enthaltenen 
Nebenkosten (Teilschaden)

A6.2.2 den Zeitwert der versicherten Sache unmittelbar vor dem 
Schadenereignis, sofern der Betrag für die Wiederherstel-
lung den Zeitwert übersteigt oder die versicherte Sache 
nicht mehr wieder hergestellt werden kann (Totalschaden)

A6.2.3  Kosten im Rahmen der Zusatzversicherungen
A6.2.4  Kosten für vorläufige Reparaturen, sofern diese im Ein-

verständnis mit der AXA ausgeführt werden.

A6.3  Nicht ersetzt werden:
A6.3.1  Mehrkosten für Veränderungen und Verbesserungen sowie 

Kosten für Revisionen oder Wartungsarbeiten, die im Zu-
sammenhang mit der Wiederherstellung ausgeführt werden

A6.3.2  ein allfälliger Minderwert, der durch die Wiederherstel-
lung entsteht

A6.3.3  Kosten für die Entsorgung von Luft, Wasser und Erdreich 
(inkl. Fauna und Flora), und zwar auch dann, wenn sie 
mit versicherten Sachen durchmischt oder belegt sind.

A6.3.4 ein allfälliger Wert von elektronischen Daten

A6.4  Von den Schadenkosten abgezogen werden:
A6.4.1  ein durch die Wiederherstellung entstandener Mehrwert, 

z. B. infolge Erhöhung des Zeitwertes, Verlängerung der 
technischen Lebensdauer, Einsparung von Revisions-, 
Wartungs- oder Ersatzteilkosten

A6.4.2  der Werte allfälliger Überreste.

A7 Unterversicherung

A7.1  Wird im Schadenfall festgestellt, dass die im Zeitpunkt 
des Versicherungsabschlusses vereinbarte Versiche-
rungssumme kleiner war als der Vertragspreis, so ersetzt 
die AXA den Schaden nur im Verhältnis der vereinbarten 
zur erforderlichen Versicherungssumme.

A7.2 Bei Zusatzversicherungen mit einer Versicherungssum-
me nach freiem Ermessen wird keine Unterversicherung 
geltend gemacht.

A8 Selbstbehalte

 Von jeder berechneten Entschädigung wird der als 
Selbstbehalt vereinbarte Betrag abgezogen. Werden 
beim gleichen Ereignis mehrere Sachen oder Kosten be-
troffen, so wird der Selbstbehalt nur einmal geltend ge-
macht. Bei unterschiedlichen Selbstbehalten wird der 
höchste Betrag in Abzug gebracht. Abweichende Rege-
lungen werden in der Police festgehalten.

A9 Örtlicher Geltungsbereich

 Die Versicherung gilt an dem in der Police bezeichneten 
Versicherungsort.
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B1 Beginn der Versicherung

B1.1  Die Versicherung beginnt an dem in der Police vereinbar-
ten Datum, frühestens jedoch:

B1.1.1 mit dem Abladen der versicherten Sachen am Versiche-
rungsort.

B1.1.2 wenn der Transport ausserhalb des Versicherungsortes 
mitversichert ist, mit dem Verladen der versicherten Sa-
chen am Fabrikations- oder Versandort zur Beförderung 
nach dem Versicherungsort.

B2 Ende der Versicherung

B2.1  Die Versicherung endet für das Montageobjekt oder für 
selbstständige Produktionseinheiten mit dem Tag, an 
dem eine der folgenden Voraussetzungen eintritt:
• der in der Police vereinbarte Tag
• ein nach Abschluss der Montagearbeiten durchgeführ-

ter Probebetrieb endigt
• die Abnahme durch den Besteller ist erfolgt
• vom Lieferanten die Betriebsbereitschaft erklärt wur-

de, sei es gegenüber dem Besteller oder gegenüber 
der AXA.

Als Beginn des Probebetriebes gilt die erste Erprobung 
unter bestimmungsgemässen Betriebsverhältnissen 
oder der Beginn einer kommerziellen Nutzung. Die Ge-
samtdauer des Probebetriebes (sei es mit oder ohne Un-
terbrechung) ist in der Police vereinbart.

B2.2  Jede Veränderung der Versicherungsdauer bedarf be-
sonderer Vereinbarung.

B3 Kündigung im Schadenfall

B3.1  Nach jedem Schadenfall, für den die AXA Leistungen zu er-
bringen hat, kann der Vertrag wie folgt gekündigt werden:

B3.1.1  Durch den Versicherungsnehmer spätestens 14 Tage 
nachdem er von der Auszahlung Kenntnis erhalten hat

B3.1.2  Durch die AXA spätestens bei Auszahlung.

B3.2 Wird der Vertrag gekündigt, so erlischt die Haftung der 
AXA 14 Tage nachdem der anderen Partei die Kündigung 
mitgeteilt wurde.

B4 Prämien

B4.1  Basis für die Prämienberechnung bilden die in der Police 
definierten und für die einzelnen Sachen und Kosten ver-
einbarten Versicherungssummen.

B4.2  Die Prämie ist mit Eintreffen der Prämienrechnung beim 
Versicherungsnehmer bzw. an dem in der Police oder auf 
der Prämienrechnung festgesetzten Datum zahlbar.

B4.3  Ist Ratenzahlung vereinbart, sind die noch nicht bezahl-
ten Raten gestundet. Die auf die laufende Versicherungs-
periode entfallene Prämie ist ganz geschuldet, wenn die 
AXA infolge Wegfalls des Risikos die Versicherungsleis-
tung erbracht hat.

Teil B
Dauer, Prämien und Obliegenheiten

B5� �Sicherheitsvorschriften�während� 
der Vertragsdauer

B5.1  Verletzt ein Versicherter grobfahrlässig gesetzlich vorge-
schriebene, behördlich angeordnete oder vertraglich 
vereinbarte Sicherheitsvorschriften oder anerkannte Re-
geln der Technik, so kann die AXA im Schadenfall die 
Entschädigung in dem Ausmass herabsetzen, als Eintritt 
oder Umfang des Schadens dadurch beeinflusst wurden.

B5.2  Fehler und Mängel, die dem Versicherungsnehmer oder 
einem anderen aus diesem Vertrag Anspruchsberechtig-
ten bekannt sind oder bekannt sein müssten und die zu 
einem Schaden führen können, sind umgehend auf eige-
ne Kosten zu beseitigen oder beseitigen zu lassen.

B6� �Gefahrsänderungen�während� 
der Vertragsdauer

B6.1  Jede für die Beurteilung der Gefahr erhebliche Tatsache, 
die von den Verhältnissen bei Vertragsabschluss ab-
weicht, ist der AXA sofort schriftlich oder in einer ande-
ren Form (zum Beispiel E-Mail) anzuzeigen.

B6.2  Bei Gefahrerhöhung kann die AXA für den Rest der Ver-
tragsdauer die entsprechende Prämienerhöhung vor-
nehmen, die Weiterführung von zusätzlichen Bedingun-
gen abhängig machen oder den Vertrag innert 14 Tagen 
nach Empfang der Anzeige auf 30 Tage kündigen. Das 
gleiche Kündigungsrecht steht dem Versicherungsneh-
mer zu, wenn über die Prämienerhöhung oder die zu-
sätzlichen Bedingungen keine Einigung erzielt wird. In 
beiden Fällen hat die AXA Anspruch auf die Prämienerhö-
hung vom Zeitpunkt der Gefahrerhöhung an bis zum 
Ende des Vertrages.

B6.3  Bei wesentlichen Gefahrverminderung ist der Versiche-
rungsnehmer berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von 
vier Wochen schriftlich oder in anderer Textform (zum 
Beispiel E-Mail) zu kündigen oder eine Prämienreduktion 
zu verlangen. Die Prämienreduktion wird mit dem Zu-
gang der Mitteilung bei der AXA wirksam.
Lehnt die AXA eine Prämienreduktion ab oder ist der Ver-
sicherungsnehmer mit der angebotenen Reduktion nicht 
einverstanden, kann er den Vertrag schriftlich oder in an-
derer Textform (zum Beispiel E-Mail) kündigen, und zwar 
innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Stellungnah-
me der AXA. Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen.
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C1 Obliegenheiten

C1.1  Der Versicherungsnehmer oder Anspruchsberechtigte 
hat bei Eintritt eines versicherten Ereignisses:

C1.1.1  die AXA sofort und soweit möglich vor allfälligen Verän-
derungen und vor Beginn der Wiederherstellung zu be-
nachrichtigen. 
Die Benachrichtigung, muss schriftlich oder in einer an-
deren Form (zum Beispiel E-Mail) erfolgen

C1.1.2  während und nach dem Schadenereignis für die Erhal-
tung und Rettung der versicherten Sachen und für die 
Minderung des Schadens zu sorgen und dabei allfällige 
Anordnungen der AXA zu befolgen

C1.1.3  Veränderungen an beschädigten Sachen, welche die 
Feststellung der Schadenursache oder der Höhe des 
Schadens erschweren oder vereiteln, zu unterlassen. Da-
von ausgenommen sind Massnahmen, die der Schaden-
minderung dienen oder im öffentlichen Interesse liegen

C1.1.4  seinen Entschädigungsanspruch unter Angabe von Ursa-
che, Höhe und näheren Umständen des Schadens 
schriftlich oder in einer anderen Form (zum Beispiel E-
Mail) nachzuweisen und der AXA jede Überprüfung zu 
gestatten. Die Versicherungssumme bildet keinen Be-
weis für das Vorhandensein und den Wert der versicher-
ten Sachen zum Zeitpunkt des Schadeneintritts

C1.1.5  die vom Schadenfall betroffenen Teile der AXA zur Verfü-
gung zu halten. Die AXA ist nicht verpflichtet, gerettete 
oder beschädigte Sachen zu übernehmen

C1.2  Verletzt der Versicherungsnehmer oder Anspruchsbe-
rechtigte schuldhafterweise diese Obliegenheiten, kann 
die Entschädigung in dem Ausmass gekürzt werden, als 
der Umfang des Schadens dadurch beeinflusst wurde. 

C2 Schadenermittlung

C2.1  Der Schaden wird entweder durch die Parteien selbst, 
durch einen gemeinsamen Experten oder in einem Sach-
verständigenverfahren festgestellt.

C2.2  Bei Versicherung für fremde Rechnung behält sich die 
AXA vor, den Schaden ausschliesslich mit dem Versiche-
rungsnehmer zu ermitteln.

C3 Sachverständigenverfahren

C3.1 Jede Partei kann die Durchführung des Sachverständi-
genverfahrens verlangen.

C3.2  Jede Partei ernennt schriftlich oder in einer anderen 
Form (zum Beispiel E-Mail) einen Sachverständigen. Die-
se beiden wählen in gleicher Weise, vor Beginn der Scha-
denfeststellung, einen Obmann. Unterlässt eine Partei 
die Ernennung ihres Sachverständigen innert 14 Tagen, 
nachdem sie dazu schriftlich aufgefordert wurde, wird er 
auf Antrag der andern Partei durch den zuständigen 
Richter ernannt; der gleiche Richter ernennt auch den 
Obmann, wenn sich die Sachverständigen über dessen 
Wahl nicht einigen.

Teil C
Schadenfall

C3.3  Personen, denen die nötige Sachkenntnis fehlt oder die 
mit einer Partei verwandt oder sonst wie befangen sind, 
können als Sachverständige abgelehnt werden.
Wird der Ablehnungsgrund bestritten, entscheidet der 
zuständige Richter; dieser ernennt bei begründeter Ein-
sprache den Sachverständigen oder Obmann.

C3.4  Die Sachverständigen ermitteln Ursache, Höhe und nä-
here Umstände des Schadens einschliesslich Neu-, Zeit- 
und Restwert sowie allfälliger Ohnehinkosten der vom 
Schadenfall betroffenen Sache unmittelbar vor dem 
Schadenereignis. Weichen die Feststellungen voneinan-
der ab, so entscheidet der Obmann über die strittig ge-
bliebenen Punkte innerhalb der Grenzen beider Feststel-
lungen.

C3.5  Die Feststellungen, welche die Sachverständigen im Rah-
men ihrer Zuständigkeit treffen, sind verbindlich, es sei 
denn, eine Partei weise nach, dass die Feststellungen 
von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.

C3.6  Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmannes tragen beide je zur Hälfte.

C4 Zahlung der Entschädigung

C4.1  Die Entschädigung wird vier Wochen nach dem Zeit-
punkt fällig, in dem die AXA die zur Feststellung der Höhe 
des Schadens und ihrer Leistungspflicht erforderlichen 
Unterlagen erhalten hat. Vier Wochen nach Eintritt des 
Schadens kann eine Teilzahlung im Umfang des Betrags, 
der nach dem Stand der Schadenermittlung ausgewie-
sen ist, verlangt werden.

C4.2  Die Fälligkeit tritt so lange nicht ein, als:
C4.2.1  unklar ist, an wen die Versicherungsleistung rechtmässig 

auszurichten ist
C4.2.2  Polizei oder Untersuchungsbehörden im Zusammen-

hang mit dem Ereignis ermitteln oder ein Strafverfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder Anspruchsberech-
tigten nicht abgeschlossen ist.

C5 Ersatzanspruch gegenüber Dritten

 Die Ersatzansprüche, die dem Versicherungsnehmer 
oder Anspruchsberechtigten gegenüber Dritten zuste-
hen, gehen auf die AXA über, soweit diese Entschädigung 
geleistet hat.

C6� Verjährung�und�Verwirkung

C6.1  Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
fünf Jahren  nach Eintritt der Tatsache, welche die Leis-
tungspflicht begründet.

C6.2  Abgelehnte Entschädigungsforderungen, die nicht bin-
nen fünf Jahren  nach Eintritt des Schadenereignisses 
gerichtlich geltend gemacht werden, verwirken.
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Teil D
Verschiedenes

D1 Mitteilungen und Vertragsführung

D1.1  Alle Anzeigen und Mitteilungen des Versicherungsneh-
mers oder Anspruchsberechtigten sind an die zuständige 
Geschäftsstelle oder den Sitz der AXA zu richten. Kündi-
gungen oder andere Erklärungen, die an eine Frist ge-
bunden sind, müssen vor Ablauf der Frist bei der ande-
ren Partei eintreffen.

D1.2  Ist bei Policen, an welchen mehrere Gesellschaften betei-
ligt sind (Kollektivpolicen), die AXA mit der Führung 
 beauftragt, erfolgt der Verkehr zwischen den Gesell-
schaften und dem Versicherungsnehmer oder den 
Anspruchs berechtigten in allen die Versicherung betref-
fenden Angelegenheiten ausschliesslich über die AXA.

D1.3  Bei Kollektivpolicen haftet jede Gesellschaft nur für ihren 
Anteil (keine Solidarschuld).

D2 Gesetzliche Bestimmungen

D2.1  Im Übrigen gilt das schweizerische Recht, insbesondere 
das Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG).

D2.2  Für Streitigkeiten aus dem Versicherungsvertrag sind 
ausschliesslich die ordentlichen schweizerischen Gerich-
te zuständig.

D3 Sanktionen

 Die Leistungspflicht entfällt, soweit und solange an-
wendbare gesetzliche Wirtschafts-, Handels- oder 
 Finanzsanktionen der Leistungspflicht aus dem Vertrag 
entgegenstehen.
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Teil E
Begriffsdefinition

Im Rahmen dieser Vertragsbedingungen werden die 
nachfolgenden Begriffe ausschliesslich mit folgenden In-
halten verstanden.

E1 Aufräumungs- und Bergungskosten

 Als Aufräumungskosten gelten Aufwendungen, welche 
für die Räumung der Schadenstätte von Überresten ver-
sicherter Sachen, deren Abfuhr bis zum nächsten geeig-
neten Ablagerungsort  sowie für die Deponie und Entsor-
gung erbracht werden.
Als Bergungskosten gelten Aufwendungen, um versicher-
te Sachen an denjenigen Ort zurückzuversetzen, welchen 
sie unmittelbar vor dem Schadenereignis innehatten.

E2� Aussergewöhnliche�Witterungseinflüsse

 Unter aussergewöhnlichen Witterungseinflüssen werden 
Ereignisse verstanden, mit denen nach der Jahreszeit 
und den örtlichen Verhältnissen nicht gerechnet werden 
muss. Sie treten in der Regel nur alle paar Jahre auf. Be-
gleitende Voraussetzungen für nicht normale bzw. aus-
sergewöhnliche Witterungseinflüsse sind z. B.:
• Überschwemmungen und Rückstauschäden in der un-

mittelbaren Umgebung
• Feuerwehreinsätze in der Nachbarschaft (z. B. Aus-

pumpen von Kellern)
• Übertreten von Flüssen und Bächen
• Unwetterereignisse, die in der Presse erwähnt werden.

E3 Diebstahl

 Darunter fallen:

 Einfacher Diebstahl, d. h. Diebstahl, der weder als Ein-
bruchdiebstahl noch als Beraubung gilt. Nicht darunter 
fällt das Verlieren oder Verlegen von Sachen oder Verluste, 
die erst bei einer Bestandeskontrolle festgestellt werden.

 Einbruchdiebstahl, d. h. Diebstahl durch Täter, die ge-
waltsam
• durch Aufbrechen in ein Gebäude oder in den Raum 

eines Gebäudes eindringen, oder 
• darin ein verschlossenes Behältnis aufbrechen.
Den Gebäuden gleichgestellt sind Fahrnisbauten wie z. B. 
Büro- oder Baucontainer.
Dem Einbruchdiebstahl gleichgestellt ist der Diebstahl 
durch Aufschliessen mit den richtigen Schlüsseln,  
Magnetkarten und der gleichen oder Codes, sofern sich 
der Täter diese durch Einbruchdiebstahl oder Beraubung 
angeeignet hat.

 Beraubung, d. h. Diebstahl unter
• Androhung oder
• Anwendung von Gewalt gegen den Versicherten, seine 

Arbeitnehmer oder mit ihm in Hausgemeinschaft le-
bende Personen.

Der Beraubung gleichgestellt ist der Diebstahl bei Unfähig-
keit zum Widerstand infolge Unfall, Ohnmacht oder Tod.

E4 Elektronische Daten

 Auf Datenträgern elektronisch gespeicherte Informationen 
wie Betriebssysteme, Programme und Anwenderdaten. 

E5 Erd- und Bauarbeiten

 Kosten für Erd- und Bauarbeiten, die zur Feststellung 
oder Behebung eines ersatzpflichtigen Schadens an ei-
ner versicherten Sache aufgewendet werden müssen 
(z. B. Freilegungskosten).

E6 Feuer- und Elementarereignisse

 Darunter fallen Schäden oder Verluste verursacht durch:

 Feuer, d. h.:
• Brand
• Rauch (plötzliche und unfallmässige Einwirkung)
• Blitzschlag
• Explosion und Implosion
• abstürzende und notlandende Luft- und Raumfahrzeu-

ge oder Teile davon.

 Elementarereignisse, d. h.:
• Hochwasser
• Überschwemmung
• Sturm (= Wind von mindestens 75 km/h, der in der 

Umgebung der versicherten Sachen Bäume umwirft 
oder Gebäude abdeckt)

• Hagel
• Lawine
• Schneedruck
• Felssturz
• Steinschlag
• Erdrutsch.
Nicht als Feuer- und Elementarereignisse gelten Schä-
den, die aus anderen als den erwähnten Ursachen ent-
stehen.

E7 Gefährdete Sachen

 Als gefährdete Sachen gelten Sachen, an oder mit denen 
Versicherte anlässlich der versicherten Montagearbeiten 
eine Tätigkeit ausführen.
Nicht als gefährdete Sachen in diesem Sinne gelten:
• das Montageobjekt
• die Montageausrüstung
• Krane, Motor-, Luft- und Wasserfahrzeuge sowie selbst-

fahrende oder schwimmend eingesetzte Objekte
• Hilfsmaschinen mit einer Arbeitsleistung von mehr als 

5 kW.

E8 Innere Unruhen

 Als innere Unruhen gelten Gewalttätigkeiten gegen Per-
sonen oder Sachen, die anlässlich von Zusammenrot-
tung, Krawall oder Tumult begangen werden.
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E9 Montageausrüstung

 Als Montageausrüstung gelten eigene und fremde Mon-
tageausrüstungen, wie Hilfsmaschinen bis zu einer An-
triebsleistung von maximal 5 kW, Werkzeuge und Bara-
cken, soweit diese für die Montage und Inbetriebnahme 
der Montageobjekte benötigt werden. Nicht unter den 
Begriff Montageausrüstung fallen jedoch Krane, Motor-, 
Luft- und Wasserfahrzeuge sowie selbstfahrende oder 
schwimmend eingesetzte Objekte.

E10 Terrorismus

 Als Terrorismus gilt jede Gewaltanwendung oder Ge-
waltandrohung zur Erreichung politischer, religiöser, 
ethnischer, ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeig-
net ist, Angst und Schrecken in der Bevölkerung oder in 
Teilen der Bevölkerung zu verbreiten oder auf eine Re-
gierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu nehmen.

E11 Unvorhergesehen

 Unvorhergesehen sind Beschädigungen oder Zerstörun-
gen, die der Versicherungsnehmer, sein Vertreter oder 
die verantwortliche Betriebsleitung weder rechtzeitig 
vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb 
ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten 
vorhersehen können.

E12  Versicherungssummen  
nach freiem Ermessen (Erstes Risiko)

 Bei Versicherungssummen nach freiem Ermessen han-
delt es sich um Summen, welche in der Regel vom Versi-
cherungsnehmer frei gewählt werden können.

E13� Zeitwert

 Als Zeitwert gilt der Vertragspreis einer neuen gleichen 
Sache abzüglich einer Abschreibung (Amortisation), wel-
che der technischen Lebensdauer der Sache unter Be-
rücksichtigung der Einsatzart entspricht.

E14 Stauanlagen

 Stauanlagen sind Einrichtungen zum Aufstau oder zur 
Speicherung von Wasser oder Schlamm. Als Stauanlagen 
gelten auch Bauwerke für den Rückhalt von Geschiebe, 
Eis und Schnee oder für den kurzfristigen Rückhalt von 
Wasser (Rückhaltebecken).

E15 Vorfabrizierte Teile

 Vorfabrizierte Teile sind Einzelteile oder Baugruppen, die 
einbaufertig am Versicherungsort angeliefert werden.
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Schaden�melden?
Einfach und schnell – melden Sie den Schaden  
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